
Fit für die digitale
Betriebsprüfung? 

Zugriffsmöglichkeiten 

der Betriebsprüfer 

Der Gesetzgeber gibt dem Prüfer drei Möglich-
keiten zum Zugriff und der Prüfung steuerlich 
relevanter Daten:

Z1 – Unmittelbarer Zugriff
Der Prüfer greift auf die Hard- und Software Ihres 
Unternehmens direkt zu. Dabei darf er Daten im 
Lesezugriff filtern, sortieren und auswerten.

Z2 – Mittelbarer Zugriff
Die maschinelle Auswertung erfolgt direkt in 
Ihrem Unternehmen.  Abzustellende Mitarbeiter 
werten Daten nach den Anweisungen des Prüfers 
aus.

Z3 – Datenträgerüberlassung
Ihr Unternehmen stellt die prüfungsrelevanten 
Daten auf einem Datenträger zur Verfügung inkl. 
Datenstruktur.
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Wir beraten Sie umfassend zu den Grundsätzen 
zum Datenzugriff und der Prüfbarkeit digitaler Un-
terlagen (GDPdU) in praxisnahen Workshops.  

Unsere Berater verfügen über weitreichendes 
Know-how sowohl zu IT- als auch zu betriebs-
wirtschaftlichen Themen.

Nach der Identifikation Ihrer steuerrelevanten 
Daten (z.B. Angebote, Rechnungen, Stammdaten, 
E-Mails) und der Analyse Ihrer Prozesse sowie IT-
Systeme erstellen wir Ihnen eine vom Gesetzgeber 
geforderte Verfahrensdokumentation.    

Handeln Sie und bereiten Sie Ihr Unternehmen 
oder öffentliche Institution optimal vor, denn die 
nächste Prüfung kommt bestimmt, und digital.

Seit dem 01.01.2002 gelten die Grundsätze zum Da-
tenzugriff und der Prüfbarkeit digitaler Unterlagen 
(GDPdU), die den Betriebsprüfern die Möglichkeit 
geben, alle steuerlich relevanten Daten elektro-
nisch zu prüfen.  

n Was sind steuerrelevante Daten?
n Welche Zugriffsmöglichkeiten 

hat der Betriebsprüfer?
n Welche Inhalte hat eine Verfahrens-

dokumentation? 
n Wie lange müssen steuerrelevante Daten 

archiviert und digital auswertbar 
vorgehalten werden? 

n Welche Sanktionen drohen bei Verstößen 
gegen die GDPdU? 

Bei der Umsetzung der GDPdU ist nicht nur das 
Rechnungswesen, die Personalabrechnung und 
das Controlling Ihres Unternehmens gefordert, 
sondern insbesondere auch die IT-Abteilung. 

n Praktische Lösungswege zur Umsetzung 
der GDPdU-konformen Aufbewahrung 
und Bereitstellung steuerrelevanter Daten 

n Konzeption und Einführung eines 
Dokumentenmanagementsystems sowie 
Schnittstellenprogrammierung

n Sicherstellung der Export- und Importier-
barkeit sowie Auswertbarkeit Ihrer steuer-
relevanten Daten

n Optimale Vorbereitung auf die Prüfungen 
durch das Finanzamt, z.B. Betriebsprü-
fung, Umsatzsteuersonderprüfung und 
Lohnsteuerprüfung 

n Gesetzeskonforme Zugriffsberechtigun-
gen gemäß Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG)

GDPdU in der Praxis Ihr NutzenUnser Angebot


